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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.09.2003 

Geschäftszahl 

2003/13/0084 

Rechtssatz 

Wie der letzte Satz der Bestimmung des § 212 Abs. 1 BAO ausdrücklich klarstellt, steht es der mit einem 
Ansuchen um Gewährung von Zahlungserleichterungen konfrontierten Behörde frei, losgelöst von den 
Wünschen des Antragstellers Zahlungserleichterungen ohne Bindung an den gestellten Antrag zu gewähren. Der 
Behörde war damit die gesetzliche Möglichkeit eröffnet, dem Bestraften die Entrichtung der Geldstrafe in Raten 
zwar nicht in der von ihm gewünschten, aber doch in solcher Höhe zu gestatten, mit der sowohl das Strafübel 
wirksam zugefügt, als auch die wirtschaftliche Existenz des Bestraften bei Anspannung aller seiner Kräfte 
erhaltbar blieb. 


